
 

 

Gebrauchsanweisung für die 
 

Gleitmatte 190 x 100 cm 
 

 
 

Vertrieb durch: 
 

WIBU Zentralverwaltungs GmbH 
Geschäftsbereich Medizinischer Bedarf 

An der Strusbek 26 
D-22926 Ahrensburg 

Tel. +49 (0) 4102/ 483 8280 
Fax. +49 (0) 4102/483 998 280 
medbedarf@wibu-gruppe.de 

www.wibu-gruppe.de 
www.wibu-shop.de 

 
 
Hersteller: 
Silvalea Ltd 
Units 2—4 Silverhills Buildings . Silverhills Road . Decoy Industrial Estate . Newton Abbot . 
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Hinweis: 

 
 
 
 

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bevor Sie das Gerät zum ersten Mal bedienen und bewahren Sie diese gut auf. 

 



 

 Warnhinweise: 

 Um sicherzustellen, dass die korrekte Größe und Art der Gleitmatte gewählt wurde, ist vor jeder 
Anwendung eine Risikoeinschätzung vorzunehmen. 

 Das Produkt muss vor jeder Benutzung von einer qualifizierten Pflegekraft auf Anzeichen von Verschleiß 
geprüft werden: 

 Überprüfen Sie Nähte/Bänder/Verklebungen auf Verschleiß und Ausfransen; 

 Überprüfen Sie das Material auf Löcher und sonstige Mängel; 

 Überprüfen Sie ggf. die Kompatibilität mit der Hebevorrichtung; 

 Überprüfen Sie, ob die max. Tragkraft von jedem eingesetzten Produkt das Gewicht des Patienten 
nicht unterschreitet; 

 Überprüfen Sie die Lesbarkeit des Wartungsetiketts. 
 

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Anzeichen von Verschleiß erkennbar sind! 
 

 Versuchen Sie nicht, den Patienten zu bewegen, bevor Sie nicht sichergestellt haben, dass genügend 
Personen anwesend sind, um den Patienten sicher umzulagern, und bevor Sie nicht sichergestellt haben, 
dass die Gleitmatte die richtige Größe und die richtigen Eigenschaften für Ihren Patienten hat. 

 Zusätzlich zu den Handlungshinweisen in dieser Anleitung müssen die geltenden Sicherheitsvorschriften 
für den Transfer von Personen eingehalten werden. 

 Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an den/die Beauftragte(n) für Medizinprodukte in Ihrer 
Einrichtung, Ihren Händler oder den Hersteller. 

 

Zweckbestimmung 
 

Die Gleitmatte ist ein Ganzkörpertuch mit sechs langen Handgriffen, das angewendet werden kann, um den 
gleitenden Transfer zwischen zwei Oberflächen mit gleicher Höhe zu erleichtern, z.B. von einem Bett auf eine 
Duschliege. Der Einsatz zusammen mit einem Transferbrett ist möglich. Durch die Länge der Handgriffe wird allzu 
viel Bücken und Strecken beim Transfer der Patienten vermieden. Die Gleitmatte wurde für die Anwendung in 
Notfällen entwickelt, bei denen ein Patient auf den Boden gefallen ist oder wo eine Hebevorrichtung nicht 
vorhanden oder nicht sinnvoll ist. Für mehr Komfort für die Patienten kann zusätzlich ein Kissen benutzt werden.  
 

Wartungsetikett und Produktprüfungen 
 

Das Wartungsetikett ist eine optische Orientierungshilfe für die Prüfung des Produkts, die jährlich durchgeführt 
werden muss.  

 

Produktpflege- und Waschanleitung 
 

Material: 4oz Nylon mit Silikonbeschichtung. 
 
● Befolgen Sie die auf dem Gurtetikett angeführten Waschempfehlungen. 
● Das Produkt muss unter Verwendung von nicht biologischen Waschmitteln (enzymfrei) gewaschen werden. 

Die Verwendung von enzymhaltigen Waschmitteln kann eine Verschlechterung der Materialkomponenten 
verursachen. 

● Keine Bleichmittel verwenden. 
● Keine Weichspüler verwenden. 
● Maschinenwäsche bei einer Temperatur bis zu 60 °C. Das Überhitzen eines Textilprodukts kann eine 

Verschlechterung der Materialkomponenten verursachen. 
● Ein vollständiges Ausspülen des Waschmittels muss sichergestellt werden, damit Hautreizungen und eine 

Verschlechterung des Stoffs verhindert werden können. Ein Flüssigwaschmittel wird empfohlen.  
● Waschen Sie die Gleitmatte regelmäßig. 
● Nicht chemisch reinigen. 
● Nicht im Trockner trocknen. 
● Nicht bügeln. 
● Legen Sie das Produkt nicht auf einen Heizkörper oder auf Dampfleitungen. 
● Das Produkt muss an einem sicheren Ort aufbewahrt werden und darf aus hygienischen und 

Sicherheitsgründen niemals auf dem Boden liegen gelassen werden. 
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